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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale 
Beziehungen 

Europaangelegenheit des Ausschusses für 
Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen 
 

 
Subsidiarität 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Einrichtung des 
Gremiums europäischer Regulierungsstellen für 
elektronische Kommunikation (GEREK) 
COM (2016) 591 final 
BR-Drs. 599/16 
und 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über den europäischen 
Kodex für die elektronische Kommunikation (Neu-
fassung) 
COM (2016) 590 final 
BR-Drs. 612/16 
 

I. Beschlussempfehlung: 

Im Verfahren zur Überprüfung der Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips bei Gesetzgebungsakten der 
Europäischen Union gibt der Landtag folgende 
Stellungnahme ab:  
 
Der Landtag stellt fest, dass gegen den Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Einrichtung des Gremiums eu-
ropäischer Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) COM (2016) 591 final 
und den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über den euro-
päischen Kodex für die elektronische Kommunika-
tion (Neufassung) COM (2016) 590 final Subsidia-
ritätsbedenken bestehen. 

 

Die Staatsregierung wird aufgefordert darauf hin 
zu wirken, dass die Bedenken Eingang in den Be-

schluss des Bundesrats finden. 
 
Die Vorschläge der Europäischen Kommission 
greifen unnötig in nationale Hoheitsrechte ein und 
verstoßen daher gegen das Subsidiaritätsprinzip. 

Es besteht keine ausschließliche Kompetenz der 
EU zur Regelung. Einschlägige Rechtsgrundlage 
für die Rechtsaktvorschläge ist Art. 114 AEUV, da 
sie auf die Verwirklichung des Binnenmarkts für 
elektronische Kommunikation und dessen Funkti-
onsfähigkeit ausgerichtet sind. 

Die mit den Rechtsaktvorschlägen verfolgten Ziele 
können auf nationaler sowie regionaler Ebene aus-
reichend verwirklicht werden, ein Tätigwerden der 
EU ist daher nicht erforderlich. Die bisherigen 
Strukturen der Frequenzverwaltung haben sich 
bewährt. Deutschland ist in vielen der in den Ver-
ordnungsvorschlägen angesprochenen Punkte 
führend (insb. LTE-Ausbau). 

Die mit den Rechtsaktvorschlägen verfolgten Ziele 
können auf Unionsebene auch nicht besser ver-
wirklicht werden. Mit ihren Vorschlägen will die Eu-
ropäische Kommission den bisherigen Verbund 
der nationalen Regulierungsbehörden in Form ei-
ner Agentur mit eigener Rechtspersönlichkeit auf 
EU-Ebene zentralisieren. Gleichzeitig sollen die 
Aufgaben der Frequenzverwaltung und - regulie-
rung von den Mitgliedstaaten auf EU-Ebene über-
tragen werden. Die in dem Vorschlag definierten 
Prozesse würden der Europäischen Kommission 
die Durchsetzung einer permanenten, annähernd 
ministeriellen Rechts- und Fachaufsicht über die 
Mitgliedstaaten erlauben. Eine solche Zentralisie-
rung der Telekommunikations- und Frequenzver-
waltung brächte keine Vorteile gegenüber dem be-
stehenden System. Den angeführten Vorteilen ei-
ner zentralen Koordination (genannt werden pau-
schal „Harmonisierung“, „Vereinheitlichung“, „Ko-
härenz“) stehen aufwändige, bürokratische und 
zeitintensive Abstimmungsrunden durch die Zwi-
schenschaltung neuer Institutionen gegenüber, die 
den Fortschritt in Wirklichkeit verlangsamen und 
auf ein Mittelmaß des EU-Durchschnitts herabzie-
hen würden. Bei Umsetzung des Vorschlags wür-
de das hohe deutsche Niveau gravierend abge-
senkt werden. 

Die Rechtsaktvorschläge verstoßen schließlich 
auch gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 
Die Implementierung aufwändiger Abstimmungs-
prozesse zwischen den nationalen Regulierungs-
behörden und der GEREK („Peer Review“, s.o.) 
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hätte eine Bürokratisierung und Verlangsamung 
bewährter und effizienter Verwaltungsverfahren 
zur Folge. Diesem erheblichen Mehraufwand steht 
kein erkennbarer Nutzen gegenüber.  

Berichterstatter: Alex Dorow 
Mitberichterstatter: Dr. Linus Förster 

II. Bericht: 

1. Der Ausschuss für Bundes- und Europaange-
legenheiten sowie regionale Beziehungen hat 
sich mit dem Thema befasst, weitere Aus-
schüsse haben sich nicht daran beteiligt. 

2. Der federführende Ausschuss hat die Subsidi-
aritätsangelegenheit in seiner 50. Sitzung am 
08. November 2016 beraten und mit folgen-
dem Stimmergebnis:  

 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 

FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  zu der Beschlussempfehlung 
in I. empfohlen. 

Dr. Franz Rieger 
Vorsitzender 


